
Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-rB
Braunschweig und Berlin

m EG-Baumusterprüfbesscheinigung
(2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung

in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94l9IEGi

(3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer"

PTB 03 ATEX 1131

(4) Gerät: Steuer- und Regelgerät Typ d;63.-....-....

(5) Hersteller: TPK Karl Kapfer

(6). Anschrift: 74219 Möckmühl Deutschland "

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den
darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vorn 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der

grundlegenden.Sicherheits-und Gesundheitsanforderunger. für die Konzeption und den Bau von Geräten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Ven/vendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang ll der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 03-12223 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanfordertmgen werden erfüllt durch Übereinstimmung
mit r

EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 500182000 " ' 1 _EN 50019:2000
EN 50281-1411998 "

».

(10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer sieht, wird auf besondere Bedingungen für die
sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigungbezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten
Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung
und das lnverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt. r r ‘ "

(12) DiegKennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

® ll 2 G/D EEx de IIC T5 oder T5 IP 68 T 80 °CI95 °C

bzw. EEX d llC T6 oder T5 IP 68 T 80 °Cl95 °C
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“ EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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